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Fünfte Durchführungsbestimmung* 
zur Verordnung über die Vergütung der Tätigkeit 

der Lehrkräfte an den Fachschulen.

Vom 14. Dezember 1955

Auf Grund des § 12 der Verordnung vom 22. Januar 
1953 über die Vergütung der Tätigkeit der Lehrkräfte 
an den Fachschulen (GBl. S. 202, Ber. S. 956) wird im 
Einvernehmen mit dem Minister der Finanzen und 
dem Minister für Arbeit und Berufsausbildung 
über die Vergütung der Tätigkeit der Lehrkräfte für 
den praktischen Unterricht bei Schülern mit mittlerer 
Reife und Abiturienten folgendes bestimmt:

•» 4. DB (GBl. I S. 255)

§ 1
(1) Lehrkräfte, die für den praktischen Unterricht 

bei Schülern mit mittlerer Reife und Abiturienten ein
gesetzt werden, müssen eine abgeschlossene Fachschul
ausbildung und eine dreijährige praktische Tätigkeit 
nachweisen.

■ (2) Um den dringenden Bedarf an Lehrkräften für 
den praktischen Unterricht bei Schülern mit mittlerer 
Reife und Abiturienten zu decken, dürfen zunächst 
als Lehrkräfte für den praktischen Unterricht Meister 
und Lehrausbilder herangezogen werden, die eine min
destens dreijährige praktische Tätigkeit in der Pro
duktion nachweisen können. Diese haben die Qualifi
kation der Lehrer mit Fachschulausbildung im Fern
oder Abendstudium zu erwerben.


